
Pr. 339/98 Bundespriifstelle fiir 
jugendgefiihrdende Schriften 

Entscheidung Nr. 5416 (V) vom 05.08.1998 
belrnnntgemacht im Bundesanzeiger Nr. 161 vom 29.08.1998 

Antragsteller: Verfahrensbeteiligte: 
Haxan Films 
Anschrift unbekannt 

Die Bundesprüfstelle für jugendgeführdende Schriften hat auf den am 03 .04.1998 eingegan
genen Indizierungsantrag am 05.08.1998. gema13 § ! Sa Abs. 1 GjS im vereinfachten Verfahren 
in der Besetzung: 

Vorsitzende: 

Literatur: 

Kirche: 

einstimmig beschlossen: 
Der Videofilm (franz.) 
,,Bloodsucking Freaks" 
Untertitel: 
,,Incredible Torture Show" 
Haxan Films, Anschrift unbekannt 

wird in die Liste der 
jugendgeführdenden Schriften 
eingetragen. 
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Ein Fall von geringer Bedeutung gemaJ3 § 2 GjS konnte wegen der Schwere der von dem Vi
deofilm ausgehenden Jugendgefahrdung und angesichts des niedrigen Mietpreises, der es 
auch Kindern und Jugendlichen erlaubt, den Film zu entleihen, nicht angenommen werden. 
Darüber hina',ls liegen Angabenüber den Umfang des Vertriebes, die die Annahme eines 
Falles von geringer Bedeutung begründen kiinnten, nicht var. Die Verfahrensbeteiligte hat 
hierzu nichts vorgetragen. Und es ist weder gesetzliche Aufgabe der Bundesprüfstelle noch 
ihr de facto überhaupt miiglich, verliiJ3liche Daten und Fakten über die Vertriebslage des Vi
deofilmes, die ausschlieJ3lich der Verfahrensbeteiligten bekannt ist, zu ermitteln. Der Film 
wird in den einschlagigen Fachzeitschriften beworben. Es ist daher davon auszugehen, daJ3 er 
ein breites Publikum anspricht. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen die Entscheidung kaon innerhalb eines Monats ab Zustellung schriftlich oder zu Proto
koll der Geschaftsstelle beim Verwaltungsgericht Kiiln, Appellhofplatz 1, 50667 Kiiln, An
fechtungsklage erhoben werden. Die vorherige Einlegung eines Widerspruchs entfallt. Die 
Klage hat keine aufschiebende Wirkung. Sie ist gegen die Bundesrepublik Deutschland, ver-· 
treten durch die Bundesprüfstelle zu richten (§§ 20 GjS, 42 VwGO). AuJ3erdem kann inner
halb eines Monats ab Zustellung bei der Bundesprüfstelle Antrag auf Entscheidung durch das 
12er-Gremium gestellt werden (§ !Sa Abs. 4 GjS). 

 




